
1. Auftrag

1.1. Auftragsannahme und Auftragsabgrenzung

Das zuständige Organ der Gesellschaft beauftragte uns den Jahresabschluss aus den Büchern und

darüber hinaus zur Verfügung gestellten Belegen und Bestandsnachweisen – die wir auftragsge-

mäß nicht geprüft haben – unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach den gesetzlichen

Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur

Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilun-

gen haben wir angenommen und auftragsgemäß durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinaus-

gehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerbera-

tungsgesellschaft.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag dem zur gesetzlichen Vertretung be-

stimmten Organ der Gesellschaft, das über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener

Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten führten, in Kenntnis

gesetzt und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal-

tungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten) sowie Ermessens- entschei-

dungen eingeholt.

Dies galt in gleicher Weise für die von unserem Auftraggeber zu treffenden Entscheidungen über

die Anwendung größenabhängiger Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen des Jahresab-

schlusses.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat das zur gesetzlichen Vertretung bestimmte Organ

der Gesellschaft von den für diese Gesellschaft einschlägigen größenabhängigen Erleichterungen

der §§ 264, 266, 267a, 274a, 275, 276 HGB Gebrauch gemacht.

Der jeweilige Stand der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse vorhergehender Geschäftsjahre

kann unter www.unternehmensregister.de kostenfrei abgerufen werden. Wegen der Pflicht zur

Veröffentlichung verweisen wir auf die §§ 325 und 335 HGB.



Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erfor-

derlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten

Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handels-

rechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

und ggfs. Anhang, zu erstellen.

Soweit die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart und konkrete Festlegungen zu Art und

Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen

wurden, berichten wir in berufsüblicher Form im Sinne der Verlautbarung der Bundessteuerbera-

terkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen vom 12./13. April 2010

über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur

in Verbindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme hat uns das zur gesetzlichen Vertretung bestimmte Organ der Gesell-

schaft zugesagt, dass uns die für die Auftragsdurchführung benötigten Unterlagen und Aufklä-

rungen vollständig zur Verfügung gestellt werden.

1.2.  Mandats-/ Rahmenvereinbarung

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu

Dritten, die mit unserem jeweiligen Mandanten abgeschlossenen jeweils geltenden Rahmenverein-

barungen, Vergütungsvereinbarungen sowie Haftungsbeschränkungsvereinbarungen maßgebend.

1.3. Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben

wir die einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, insbe-

sondere die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenver-

antwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätig-

keiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der ein-

geholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vor-

nahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie ggfs. einen Anhang und ggfs. weitere Abschlussbestandteile zu erstellen.



Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die

Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Aus-

weiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden

von uns im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des zur gesetzlichen Vertretung bestimm-

ten Organs der Gesellschaft ausgeschöpft.

Entsprechendes gilt ggfs. für Entscheidungen über die Anwendung von für die Gesellschaft ein-

schlägigen Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen des Jahresabschlusses.

In den Fällen der Erstellung eines Jahresabschlusses einer Personenhandelsgesellschaft, die weder

unter § 264 a HGB noch unter die Vorschriften des Publizitätsgesetzes fällt, war ggfs. auch eine

Entscheidung der geschäftsführenden Gesellschafter darüber herbeizuführen, ob und in welchem

Umfang die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften angewandt werden sollen.

Wir haben das zur gesetzlichen Vertretung bzw. zur Geschäftsführung bestimmte Organ der Ge-

sellschaft über die gesetzlichen Fristen zur Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des

Jahresabschlusses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleis-

ten, dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der

Berichterstattung die gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We-

sentlichkeit beachtet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfordert von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür

geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,

einschlägiger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags (bzw. der Satzung) sowie der einschlägigen

fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchführung des Auftrags benötigen wir die für die vorliegende Auftragsart erforderlichen

Kenntnisse über die Branche, den Rechtsrahmen und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens

unseres Auftraggebers.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht

mitwirken. Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Kor-

rekturen verweigert würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in

unserem Erstellungsbericht zu würdigen oder unseren Auftrag niederzulegen.



Dies gilt insbesondere, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter Annahme der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit bewertet wären, obwohl dem tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten offensichtlich entgegenstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich

diese bestätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus ergebende Ein-

wendungen, soweit sie wesentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum

Ausdruck. Würden Aufklärungen oder die Vorlage von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich

sind, oder die Durchführung entsprechender Beurteilungen verweigert, hätten wir unseren Auftrag

niederzulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung,

den Inventuren oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rech-

nungswesens, die unser Auftraggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung

von uns nicht erteilt werden. Wir hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel

schriftlich mitzuteilen und zu entscheiden, ob eine Kündigung des Auftrags angezeigt wäre.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften des Handelsrechts sowie

die ggfs. zur Anwendung kommenden spezialgesetzlichen Normen (z. B. AktG, GmbHG) für die

Erstellung von Jahresabschlüssen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Best-

immungen des Gesellschaftsvertrages bzw. der Satzung beachtet. Die Beachtung anderer gesetz-

licher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rech-

nungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

1.4.  Vollständigkeitserklärung

Das zur gesetzlichen Vertretung bestimmte Organ der Gesellschaft hat uns in der berufsüblichen

Vollständigkeitserklärung, die keinen Ersatz für Erstellungshandlungen und für auftragsabhängig

durchzuführende Beurteilungen der Ordnungsmäßigkeit der zu Grunde gelegten Unterlagen dar-

stellt, schriftlich bestätigt, dass in Buchführung und Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen

Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Auf-

wendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und alle bestehenden

Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Die Einholung der Vollständigkeitserklärung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresab-

schlusses erfolgte in der Weise, dass wir dem zur gesetzlichen Vertretung bestimmten Organ der

Gesellschaft als Grundlage ihrer Erklärung den Entwurf des Jahresabschlusses und einen Entwurf

des Erstellungsberichts vorgelegt haben.



2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung, ggfs. die Anlagenbuchführung sowie ggfs. die Lohn- und Gehaltsbuchführung

wurden auf EDV-Systemen erstellt, bei denen die jeweils eingesetzte Software die Voraussetzungen

für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung, ordnungsgemäße Anlagenbuchführung bzw. ord-

nungsgemäße Lohn- und Gehaltsbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses erfüllt.

Die ggfs. auf den Bilanzstichtrag durchzuführende Inventur wurde von uns nicht beobachtet. Or-

ganisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von uns

ebenfalls nicht vorgenommen.

Das Vorratsvermögen (sofern vorhanden) wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Bilanz-

stichtag erfasst. An der Erfassung der Vorräte haben wir nicht mitgewirkt.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von dem zur gesetzlichen Vertre-

tung bzw. Geschäftsführung bestimmten Organ der Gesellschaft und ggfs. von den zur Auskunft

benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglich-

keiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören

nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch über die Aus-

übung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis-

wahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres

Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben der

gesetzlichen Vertreter ausgeschöpft.

Entsprechendes galt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenle-

gungserleichterungen des Jahresabschlusses für Kleinstgesellschaften sowie kleine und mittelgro-

ße Gesellschaften.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Fest-

stellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses beim Betreiber des elektronischen Bundes-

anzeigers informiert sowie zur Aufstellung und Offenlegung des Lageberichts und ggfs. über die

Pflicht zur Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht aufgeklärt.



2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf EDV-Systemen erstellt, bei denen die dabei eingesetzte Software die

Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresab-

schlusses erfüllt.

Nachbuchungen, die sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung ergaben, waren im Ent-

wurf des Jahresabschlusses enthalten und wurden so mit der Geschäftsleitung abgestimmt. Die

Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Be-

achtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen (sofern vorhanden) ist in einem Be-

standsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss

(sofern vorhanden) angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses

erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen

Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie

im Anhang (sofern ggfs. gesetzlich erforderlich) verwiesen.

Der Anhang (sofern ggfs. gesetzlich erforderlich) enthält die vorgeschriebenen Erläuterungen zu

den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung - soweit sie nicht bereits

dort gemacht wurden - und er gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden in den entspre-

chenden Kontennachweisen ausführlich dargestellt.

Auf ggfs. weitergehende Erläuterungen im Anhang (sofern ggfs. gesetzlich erforderlich) wird hin-

gewiesen.

3. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenom-

menen Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht im Erstellungsbericht oder vorliegend

dokumentiert sind, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.



Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und

Verlustrechnung sowie ggfs. die Erstellung des Anhangs und weiterer Abschlussbestandteile auf

Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten

Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab-

schlussbuchungen erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion in-

terner Kontrollen sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beur-

teilung der Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Um-

fang unseres Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z. B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertbe-

richtigungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten

Auskünfte ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege,

Bücher und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf of-

fensichtliche Unrichtigkeiten in den vorgelegten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei

der Durchführung des Auftrags unmittelbar auffallen, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und

achten auf die entsprechende Umsetzung im Jahresabschluss.

4. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnach-
weisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den von uns ge-

führten Büchern oder uns vorgelegten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen

und Bestandsnachweisen nicht erforderlich, weil keine Besonderheiten festgestellt wurden.

5. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält grundsätzlich keine Ergän-

zungen (Ausnahme z. B. bei bilanzieller Überschuldung).

In der Bescheinigung weisen wir darauf hin, dass diese untrennbar in Verbindung mit den vorlie-

genden Hinweisen bzw. Ausführungen (abrufbar über den in der Bescheinigung genannten Hyper-

link bzw. QR-Code) zu lesen und erteilt sind.

Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die Buchfüh-

rung waren von uns nicht zu erheben.

Zum Ergebnis unserer Arbeiten verweisen wir auf die jeweilige Bescheinigung in unserem Bericht

über die Erstellung des Jahresabschlusses.


